
 

Prozess zur Veranlassung zeitlich befristeter Veränderungen der 

Organisationsform des Unterrichts je nach regionalem Inzidenzwert  
(s. Infektionsschutzgesetzes des Bundes/Corona-Betreuungsverordnung NRW) 

  

 

In einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt 

überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz an 

drei aufeinander folgenden Tagen den 

Schwellenwert von 165  Bewertung der 

Situation durch das MAGS 

Das MAGS macht durch Allgemeinverfügung 

bekannt, ab welchem Tag die Schulen in 

dieser Region in den Distanzunterricht 

wechseln: in der Regel der übernächste Tag 

nach dreimaligem Überschreiten des 

Inzidenzwertes von 165. (Ausnahmen s. 

Corona-Betreuungsverordnung § 1 Abs. 13) 

Die Allgemeinverfügung wird dem Krisenstab 

der BR Arnsberg übersandt; Weiterleitung an 

die OberbürgermeisterInnen, 

BürgermeisterInnen und LandrätInnen sowie 

die unteren Gesundheitsbehörden 

Von dort in der Regel: Veranlassung weiterer 

Schritte zur Information der Schulleitungen 

In einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt 

unterschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz an 

fünf aufeinander folgenden Werktagen den 

Schwellenwert von 165  Bewertung der 

Situation durch das MAGS 

Das MAGS macht diesen Status durch 

Allgemeinverfügung bekannt.  

An dem ersten Montag nach Bekanntgabe 

der Allgemeinverfügung endet die 

Beschränkung des Schulbetriebs auf 

Distanzunterricht = Rückkehr in den 

Wechselunterricht 

Von dort in der Regel: Veranlassung weiterer 

Schritte zur Information der Schulleitungen 

Informationsquellen für die eigene Recherche: 
- 7-Tages-Inzidenz-Werte: https://www.mags.nrw/coronavirus-fallzahlen-nrw 

 

- Allgemeinverfügungen des MAGS NRW:  

https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw  Corona-Pandemie: 

Allgemeinverfügungen und Erlasse  Aktuell gültige Allgemeinverfügungen  Regelungen der 

bundesweiten „Corona-Notbremse" für Kreise und kreisfreie Städte in Nordrhein-Westfalen (s. jeweils 

Punkt 3 bzw. Punkt 3a) 

Die Allgemeinverfügung wird dem Krisenstab 

der BR Arnsberg übersandt; Weiterleitung an 

die OberbürgermeisterInnen, 

BürgermeisterInnen und LandrätInnen sowie 

die unteren Gesundheitsbehörden 
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